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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.11.1994

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AufG 1992 §6 Abs3;

AVG §13a;

Rechtssatz

Selbst wenn der erstinstanzlichen Behörde durch das Nichtbelehren des Fremden über das Erfordernis einer

fristgerechten Antragstellung nach § 6 Abs 3 AufenthaltsG 1992 sowie über die Möglichkeit eines

Wiedereinsetzungsantrages gegen die Versäumung der Frist dieser Bestimmung eine Verletzung der

Manuduktionsp9icht zur Last :ele, stünde einer Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung - zwingend - die Versäumung

der rechtzeitigen Antragstellung iSd genannten Bestimmung entgegen.
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